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Entscheidungsdatum 

01.03.2010 

Geschäftszahl 

E7 260529-2/2009 

Spruch 

E7 260.529-2/2009-5E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. BRACHER als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
DIEHSBACHER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Libanon, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. 
Stefan EIGL, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.2009, FZ. 07 05.708-BAL, in 
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Der Beschwerdeführer (vormals: Berufungswerber; im Weiteren auch: 

BF) reiste am 07.09.1992 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellt am 09.09.1992 einen 
Asylantrag. Dazu wurde der BF noch am selben Tag vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen, 
wobei er ausführte, aufgrund von Problemen mit der Hisbollah geflüchtet zu sein. Er habe sich geweigert für 
diese zu kämpfen, weshalb er im Juni 1992 für 25 Tage inhaftiert und misshandelt worden sei. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.09.1992, Zl. 9215000, wurde der Antrag des BF auf Gewährung 
von Asyl gemäß § 17 Abs 1 und 3 Z 1 und 3 iVm § 2 Abs 2 Z 3 AsylG 1991, BGBl. Nr. 8/1992, abgewiesen. 
 

Begründend wurde darin ausgeführt, dass sich der BF vor seiner Einreise in das Bundesgebiet bereits in 
Bulgarien, Rumänien und Ungarn aufgehalten habe und angenommen werden könne, dass der BF bereits dort 
vor Verfolgung sicher gewesen sei, zumal Ungarn und Rumänien der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge beigetreten sei und daher die rechtlichen Voraussetzungen für den geforderten Schutz in Ungarn und 
Rumänien bestünden. In Rumänien sei der BF ebenfalls vor einer Verfolgung sicher, da er mit Zustimmung der 
dortigen Behörden eingereist sei und sich dort legal aufhalten habe können. 
 

3. Diesen Bescheid hat der BF am 09.09.1992 persönlich übernommen. 
 

4. Mit Schriftsatz vom 08.10.1992 stellte der BF einen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bzw. Wiederholung des Ermittlungsverfahrens im Hinblick auf § 20 und § 16 AsylG 1991. Darin 
führte der BF aus, bei der Übernahme des Bescheides des Bundesasylamtes vom 09.09.1992 zwar darüber 
informiert worden zu sein, Berufung erheben zu können, in welcher Form dies zu geschehen habe, sei ihm 
jedoch nicht mitgeteilt worden. Aufgrund dieses Verfahrensmangels und der Tatsache, dass Bulgarien entgegen 
der Feststellungen des Bundesasylamtes kein sicheres Land sei, stelle der BF den Antrag auf eine Wiederholung 
des Verfahrens bzw. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, zur Ermöglichung des Einbringens der dem Antrag 
gleichzeitig angeschlossenen Vorstellung zum Bescheid vom 09.09.1992, Zl. 9215000. 
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5. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.10.1992, Zl. 9215000, wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand vom 08.10.1992 gemäß § 71 Abs 1 iVm § 56 AVG 1991 idgF abgewiesen und die 
Vorstellung vom 08.10.1992 gemäß § 68 Abs 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Weiters 
wurde der Antrag auf Zuerkennung der befristeten Aufenthaltsberechtigung vom 08.10.1992 gemäß § 8 AsylG 
1991 als unzulässig zurückgewiesen. Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass der BF sehr wohl Kenntnis 
über den Ausgang des Verfahrens erlangt habe und ihm auch die Rechtsmittelbelehrung in seiner Heimatsprache 
übersetzt worden sei. Der BF habe binnen offener Frist kein Rechtsmittel eingebracht, weshalb seit 17.09.1992, 
00:00 Uhr, ein rechtskräftiger Bescheid vorliege. Im gegenständlichen Fall würde daher ein Verschulden des BF 
bzw. kein minderer Grad des Versehens vorliegen, weshalb der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand abzuweisen und spruchgemäß zu entscheiden gewesen sei. 
 

6. Am 25.10.1992 stellte der BF einen Antrag auf Wiederholung des Ermittlungsverfahrens gemäß § 20 Abs 2 
AsylG 1991, zumal ihm seine Familie zwischenzeitlich die Ladung einer regionalen Sicherheitsdirektion in B. 
übermittelt habe, welche einen Beweis dafür darstelle, dass seine Ausführungen zu seinen Fluchtgründen der 
Wahrheit entsprechen. 
 

7. Mit Schriftsatz vom 29.10.1992 stellte der BF einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 69 
AVG, den er erneut mit der Übermittlung der amtlichen Vorladung einer regionalen Sicherheitsdirektion in B. 
begründete. Gleichzeitig mit dieser Eingabe zog der BF den Antrag auf Wiederholung des Verfahrens vom 
25.10.1992 zurück. 
 

8. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.11.1992 wurde der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
vom 29.10.1992 gemäß § 69 Abs 1 lit. b iVm Abs 4 AVG mit der Begründung abgewiesen, dass die Vorlage der 
Ladung einer Polizeibehörde zwecks Vernehmung wegen des Verdachtes der Teilnahme an einem Massaker 
zum Zeitpunkt der Erlassung des Mandatsbescheides keine Änderung desselben bewirkt, mithin keinen anderen 
Bescheid herbeigeführt hätte. Die Vorlage dieses Dokumentes hätte somit keinen im Hauptinhalt des Spruches 
anderslautenden Bescheid herbeigeführt. 
 

9. Der Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.09.1992, Zl. 92 15.000, erwuchs somit per 17.09.1992 in 
Rechtskraft. 
 

10. Im Zuge einer fremdenpolizeilichen Überprüfung in einer Pizzeria am XXXX wies sich der dort anwesende 
BF mit einem verfälschten Reisepass aus, weshalb über ihn mit Bescheid der Bundespolizeidirektion XXXX 
vom XXXX, Zahl XXXX, zur Sicherung des Verfahrens zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes sowie zur 
Sicherung der Abschiebung die Schubhaft verhängt wurde. In der noch am selben Tag vor dem 
Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich aufgenommenen Niederschrift führte der BF aus, bei der im 
Jahr 1992 bevorstehenden Abschiebung in den Libanon Probleme gemacht zu haben um einer Rückkehr in den 
Libanon zu entgehen. Mit Hilfe von Amnesty International sei es zu einer Freilassung gekommen und habe sich 
der BF noch ca. drei Jahre illegal in Österreich aufgehalten, ehe er nach Spanien reiste, wo er sich ebenfalls vier 
Jahre lang illegal aufgehalten habe. Im Anschluss daran habe der BF illegal in Italien gelebt, bis er im Mai 2002 
erneut in das Bundesgebiet eingereist sei. 
 

11. Bei der im Polizeianhaltezentrum XXXX am 04.09.2003 durchgeführten niederschriftlichen Einvernahme 
brachte der BF vor, am 05.05.2002 mit dem Zug aus Italien kommend und unter Zuhilfenahme eines 
verfälschten Reisepasses in das österreichische Bundesgebiet eingereist zu sein. Weiters führte er aus, auch vor 
2002 des Öfteren kurzfristig in Österreich aufhältig gewesen zu sein. Unter dem Namen D. B. betreibe er mit 
zwei weiteren Geschäftspartnern seit Mai 2003 eine Pizzeria. In den Libanon könne der BF auf keinen Fall 
zurückkehren und stelle er deshalb einen neuerlichen Asylantrag, zumal zu seinen bisherigen Ausreisegründen 
noch weitere dazugekommen seien. Sein Bruder sei sechs Monate nach der Flucht des BF verhaftet worden und 
gelte er selbst in seiner Heimat als Fahnenflüchtiger, der bei einer Rückkehr mit einer Haftstrafe zu rechnen 
habe. 
 

12. In der am 15.09.2003 vor dem Bundesasylamt durchgeführten niederschriftliche Einvernahme brachte der 
BF vor, dass er im Libanon vorbestraft sei. Die Verurteilung sei jedoch nicht von einem Gericht, sondern von der 
Hisbollah ausgesprochen worden. Aus der aufgrund einer Teilnahme an einer Sitzung der Sozialistischen-
Nationalistischen-Syrischen-Arabischen Partei über ihn verhängten Haftstrafe sei er jedoch geflohen und sei er 
nach seiner Flucht zum Tode verurteilt worden. Des Weiteren sei er zum Militär einberufen worden, habe sich 
jedoch bei der Einberufungsbehörde nicht gemeldet, zumal er nicht im Libanon aufhältig gewesen sei. Die 
Hisbollah habe ihn auch verdächtigt über eine frühere Lebensgefährtin, welche palästinensischer Herkunft sei, 
Informationen an Israel weitergeleitet zu haben. Um Informationen über den BF zu erhalten, seien sein Vater 
und sein Bruder von der Hisbollah unter Druck gesetzt worden, wobei sein Vater in weiterer Folge durch einen 
Kopfschuss ermordet und sein Bruder im Jahr 1997 inhaftiert worden sei. Weiters seien drei Parteifreunde des 
BF im Jahr 1994 in einen Hisbollah-Hinterhalt geraten und erschossen worden. Während seines Aufenthalts in 
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Spanien sei der Onkel des BF gekommen und habe ihm ein Video, auf dem die Leiche seines Vaters zu sehen 
sei, gebracht. Außerdem habe ihm dieser mitgeteilt, dass der BF in seiner Abwesenheit zum Tode verurteilt 
worden sei. 
 

13. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.04.2005, Zl. 03 27.437-BAL, wies das Bundesasylamt den 
Asylantrag des BF vom 04.09.2003 gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 126/2002, 
ab und erklärte seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Libanon gemäß § 8 Abs 1 
Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF für zulässig. Gemäß § 8 Abs 2 AsylG wurde der BF aus dem 
österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

14. Das Bundesasylamt begründete seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Vorbringen im Jahr 
1992 und jene zum jetzigen Asylantrag derart divergieren, dass diese nicht einmal ansatzweise als glaubwürdig 
eingestuft werden können. 
 

Weiters kam die Behörde zum Schluss, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme einer Bedrohung im 
Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG vorliegen würden, insbesondere da der BF bei einer Rückkehr in den Libanon nicht 
in eine extreme Notlage geraten würde, die eine unmenschliche Behandlung iSd Art. 3 EMRK darstellen würde, 
zumal er zuletzt auch durch die bestehende Einbettung in ein Netz von Verwandtschaftsverhältnissen 
Unterstützung finden werde. Eine Rückkehrgefährdung iSd § 50 FPG in Verbindung mit den 
Länderfeststellungen sei demnach weder erkennbar noch wahrscheinlich. 
 

Ferner führte die belangte Behörde aus, dass der BF über keine schützenswerten familiären Bindungen im 
Bundesgebiet verfüge. Aufgrund der fehlenden Integration in Österreich und mangels sozialer, kultureller und 
gesellschaftlicher Anknüpfungspunkte stelle die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die durch 
Art. 8 EMRK geschützten Rechte des Antragstellers dar. 
 

15. Der erstinstanzliche Bescheid wurde dem rechtsfreundlichen Vertreter des BF am 25.04.2005 zugestellt. 
 

16. Gegen diesen Bescheid richtete sich die fristgerecht am 09.05.2005 zur Post begebene, durch den 
rechtsfreundlichen Vertreter des BF gegen sämtliche Spruchpunkte erhobene Berufung. 
 

Beantragt wurden in dieser die Abänderung des bekämpften Bescheides im Sinne einer Gewährung von 
internationalem Schutz, in eventu die Feststellung der Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung in den Libanon und die ersatzlose Behebung der ausgesprochenen Ausweisung. 
 

In der Beschwerdebegründung wurden unrichtige Sachverhaltsfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung 
geltend gemacht, wobei verschiedene Veröffentlichungen zitiert wurden, aus den hervorgehe, dass die Hisbollah 
keinesfalls "harmlos und zahnlos" sei. Hinsichtlich seiner divergierenden Aussagen wies der BF weiters darauf 
hin, dass diese auf Verständigungsschwierigkeiten im Jahr 1992 zurückzuführen seien. Mittlerweile spreche der 
BF jedoch wesentlich besser Deutsch und sei er daher in der Lage Missverständnisse aufzuklären bzw. eine vom 
Dolmetscher versehentlich unrichtig oder sinnentstellte Übersetzung aus eigenem zu korrigieren. 
 

17. Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.03.2006, Zl. 260.529/6-VI/17/06, wurde die 
Berufung vom 09.05.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.04.2005, Zl. 03 27.437-BAL, 
gemäß §§ 7 und 8 AsylG mit der Maßgabe abgewiesen, dass Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides zu 
lauten hatte: "Gemäß § 8 Abs 2 AsylG wird T. B. aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Libanon 
ausgewiesen." 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass aufgrund der Fülle von evidenten Widersprüchen zwischen den Aussagen 
des BF vor dem Bundesasylamt sowohl in seiner ersten als auch in seinem zweiten Verfahren das gesamte 
Fluchtvorbringen als vollkommen unglaubwürdig zu beurteilen ist. 
 

18. Der Bescheid wurde dem rechtsfreundlichen Vertreter des BF per 03.04.2006 rechtswirksam zugestellt und 
erhob der BF dagegen Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. 
 

19. Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 31.05.2006 wurde die Behandlung der Beschwerde gegen 
den Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.03.2006, Zl. 260.529/6-VI/17/06, abgelehnt, zumal 
die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhänge, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, 
insbesondere weil von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abgewichen wird, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 
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20. Mit Schriftsatz vom 03.01.2007 stellte der BF vertreten durch seinen Rechtsanwalt einen Antrag auf 
Duldung in Österreich. Als Begründung führte der BF aus, dass er nunmehr vom islamischen Glauben 
abgefallen und am XXXX nach dem römisch-katholischen Glauben getauft worden sei. Seither gehöre er der 
christlichen Kirche an. 
 

21. Mit Bescheid der Bundespolizeidirektion XXXX vom XXXX, AZ: XXXX, wurde gegen den BF gemäß § 76 
Abs 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG, BGBl. I. Nr. 100/2005 idgF in Anwendung des § 57 AVG zur 
Sicherung der Abschiebung die Schubhaft angeordnet. 
 

22. Am 22.06.2007 stellte der BF vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes erneut einen Antrag auf 
internationalen Schutz und wurde er dazu noch am selben Tag vor dem Stadtkommando Linz, Fachinspektion 
PAZ, niederschriftlich einvernommen. Dabei führte er erneut aus, seit XXXX dem katholischen Glauben 
anzugehören, weshalb er nicht mehr in seine Heimat zurückkehren könne, zumal der Austritt aus der islamischen 
Religionsgemeinschaft mit dem Tode bestraft werde. 
 

23. Am 28.06.2007 wurde der BF vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Dabei brachte er 
vor, aufgrund seiner Konversion zum katholischen Glauben nicht mehr in den Libanon zurückkehren zu können, 
zumal ihn dort die Todesstrafe erwarte. Befragt nach Verwandten in Österreich, führte der BF aus, dass er seit 2 
1/2 Jahren eine Lebensgemeinschaft führe und mit seiner Lebensgefährtin auch im gemeinsamen Haushalt lebe. 
 

24. Am XXXX wurde der BF aus der Schubhaft im Polizeianhaltezentrum 

XXXX entlassen. 
 

25. Am 16.07.2008 erfolgte erneute eine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt und führte der 
BF dabei aus, keine weiteren Fluchtgründe neben der bereits vorgebrachten Konversion zum Christentum zu 
haben. Weiters brachte er vor, dass noch drei Cousins von ihm in Österreich aufhältig seien, er zu diesen auch 
Kontakt habe, diese von ihm jedoch nicht über seine Konversion in Kenntnis gesetzt worden seien. 
 

26. Mit Schreiben vom 31.03.2009 teilte Rechtsanwalt Dr. Alfred Windhager mit, dass die vom BF mit 
Schreiben vom 10.07.2007 vorgelegte Vollmacht nicht zustande gekommen sei. Er wies auch darauf hin, dass 
ihm der BF unbekannt sei und die Unterschrift auf dem Brief nicht von seiner Kanzlei bzw. von einem seiner 
Mitarbeiter stamme. 
 

27. Mit Schriftsatz vom 22.04.2009 erstattete Rechtsanwalt Dr. Stefan Eigl eine Vollmachtsbekanntgabe. 
 

28. Am 13.05.2009 erfolgte eine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt. Der BF brachte dabei 
erneut vor, dass außer den befürchteten Problemen aufgrund seiner Konversion zum Christentum keine weiteren 
Fluchtgründe vorliegen würden. Hinsichtlich der im Zuge eines früheren Asylantrages vorgebrachten 
Verurteilung aufgrund der Wehrdienstverweigerung wurde der BF darüber informiert, dass seit 10.02.2007 im 
Libanon die allgemeine Wehrpflicht weggefallen sei. 
 

29. Mit Schriftsatz vom 03.06.2009 erstattet der rechtsfreundliche Vertreter des BF eine Stellungnahme, in der 
erneut auf die Problematik der Konversion des BF zum Christentum eingegangen und darauf verwiesen wird, 
dass der BF damit zu rechnen habe, auf der Grundlage der islamischen Scharia hingerichtet zu werden. Der BF 
könne auch nicht mit Schutz seitens des Staates rechnen. 
 

30. Am 26.06.2009 erfolgte eine Anfrage bei der österreichischen Botschaft in Beirut hinsichtlich eines 
allfälligen Interesses der Hisbollah an der Verfolgung von zum Christentum konvertierten Personen, welche mit 
E-Mail des zuständigen Attachés vom 21.07.2009 beantwortet wurde. Dieser führte im Einzelnen zur Anfrage 
aus, dass "ein für die österr. Botschaft in Beirut tätiger Vertrauensanwalt, welcher selbst Christ und Mitglied 
einer Organisation zur Unterstützung von Christen im Libanon sei und im Speziellen auch konvertierten 
Personen Hilfe anbiete, mitgeteilt habe, dass die Hisbollah keinerlei Interesse an der Verfolgung von Christen 
oder konvertierten Christen hege" (AS 305). 
 

31. Am 02.09.2009 wurde der BF im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt 
über die Erhebungsergebnisse bezüglich seiner Behauptungen, im Libanon wegen seiner Konversion zum 
Christentum verfolgt zu werden, in Kenntnis gesetzt und ihm eine 14-tägige Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme eingeräumt. 
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32. Mit Schriftsatz vom 29.09.2009 erstattete der rechtsfreundliche Vertreter des BF eine Stellungnahme, worin 
die Auskünfte des Verbindungsbeamten angezweifelt werden und darauf hingewiesen wird, dass (Zitat:) "alle 
Anderen" eine gegenteilige Situation im Libanon schildern würden. 
 

33. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.2009, AZ: 07 05.708-BAL wurde der Antrag des BF auf 
internationalen Schutz vom 22.06.2007 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 
Abs 1 iVm § 2 Z 13 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 AsylG idgF, abgewiesen. Unter einem wurde ihm auch 
nicht gemäß § 8 Abs 1 Z 1 iVm § 2 Z 13 AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Libanon zuerkannt. Weiters wurde er gemäß § 10 Abs 1 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet in den Libanon ausgewiesen. 
 

34. Mit Schriftsatz vom 16.11.2009 wurde gegen den am 02.11.2009 dem rechtsfreundlichen Vertreter 
zugestellten Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2009, AZ 07 05.708-BAL, fristgerecht Beschwerde 
erhoben. Darin wird unter anderem moniert, dass der Sachverhalt vom Bundesasylamt äußerst oberflächlich 
recherchiert worden sei und ein grober Überblick über die Literatur sehr wohl ergebe, dass sich die 
Christenverfolgung im Islam auch auf konvertierte Christen beziehe. Weiters beziehe sich das Bundesasylamt 
fälschlicherweise auf die Auskunft des österreichischen Attaches in Beirut, obwohl der Vertreter des BF 
aufgrund von Recherchen im Internet davon ausgehe, dass sich dieser in der jordanischen Hauptstadt Amman 
befinde, weshalb nicht von der Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen ausgegangen werden könne. Letztlich 
wird noch auf den bereits 17-jährigen Aufenthalt des BF in Österreich verwiesen und auf das in dieser Zeit 
begründete Privat- und Familienleben. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Beweis erhoben wurde im gg. Beschwerdeverfahren durch Einsichtnahme in die erstinstanzlichen 
Verfahrensakte unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des BF vor der Erstbehörde, 
der erstinstanzlichen schriftlichen Stellungnahmen des Vertreters des BF, der erstinstanzlichen Bescheide sowie 
der Beschwerdeschriftsätze, und durch ergänzende Erhebungen des AsylGH bei dem Verbindungsbeamten vor 
Ort. 
 

2. Auf der Grundlage dieses Beweisverfahrens gelangte der Asylgerichtshof nach Maßgabe unten dargelegter 
Erwägungen zu folgenden entscheidungswesentlichen Feststellungen: 
 

2.1. Die Identität des BF steht fest. Der BF trägt die im Spruch angeführten Personalien, ist Staatsangehöriger 
des Libanon und gehört der arabischen Volksgruppe an. 
 

Der BF hatte im Libanon einen gemeinsamen Wohnsitz mit seinen Eltern und Geschwistern in der Stadt B., wo 
er auch von 1978 bis 1983 die Grundschule sowie von 1984 bis 1990 eine Allgemeinbildende Höhere Schule 
besuchte. Seinen Militärdienst hat der BF noch nicht abgeleistet. Seine Mutter, eine Schwester sowie drei Brüder 
sind nach wie vor im Libanon aufhältig. Drei Cousins, zu denen der BF persönlichen Kontakt pflegt, leben im 
Bundesgebiet. Weiters führt er eine Lebensgemeinschaft mit einer slowakischen Staatangehörigen, mit der er im 
gemeinsamen Haushalt lebt und von ihr auch finanziell unterstützt wird. 
 

Der BF hielt sich nach seiner vereitelten Abschiebung im Jahr 1992 noch drei weitere Jahre illegal in Österreich 
auf ehe er nach Spanien reiste, wo er ca. vier Jahre lang aufhältig war. Im Anschluss daran lebte der BF in 
Italien, reiste von dort am 05.05.2002, jedoch unter Zuhilfenahme eines verfälschten Reisepasses, erneut in 
Österreich ein. Seither hat der BF Österreich nicht mehr verlassen. Seit Mai 2003 betreibt der BF unter falschen 
Namen mit zwei weiteren Geschäftspartnern eine Pizzeria und konvertierte er am XXXX durch den Empfang 
des Sakramentes der heiligen Taufe in der Pfarre XXXX zum christlichen Glauben. 
 

In Österreich wurde der BF im Jahr 2004 wegen Urkundenfälschung gemäß § 223 StGB zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe im Ausmaß von sechs Monten verurteilt. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der BF, wie von ihm behauptet, im Libanon aufgrund der Konversion zum 
Christentum einer systematischen Diskriminierung bzw. Verfolgung durch staatliche Organe oder Dritte 
ausgesetzt sein wird. Vor diesem Hintergrund war weiters nicht feststellbar, dass der BF aus selbigen 
Beweggründen der Todesstrafe ausgesetzt sein wird. 
 

Eine dem BF drohende Verfolgungsgefahr aus anderen Gründen im Gefolge seiner Rückkehr in den Libanon 
war ebenfalls nicht feststellbar. 
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Weiters war nicht feststellbar, dass der BF im Fall der Rückkehr in den Libanon dort einer möglichen 
Gefährdung iSd Art. 3 EMRK aus in seiner Person gelegenen Gründen oder aufgrund der allgemeinen Lage vor 
Ort unterliegt. 
 

2.3. Zur aktuellen Lage im Libanon wird auf die Feststellungen der erstinstanzlichen Behörde im bekämpften 
Bescheid verwiesen, die auch der gg. Entscheidung des Asylgerichtshofes zugrunde gelegt werden. 
 

3. Der Asylgerichtshof stützt sich im Hinblick auf diese Feststellungen auf folgende Erwägungen: 
 

3.1. Das Bundesasylamt hat den entscheidungsrelevanten Sachverhalt im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens erhoben und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses 
Verfahrens sowie die aus seiner Sicht bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen detailliert 
wiedergegeben. Der Asylgerichtshof schließt sich im entscheidungswesentlichen Umfang diesen Ausführungen 
mit den nachstehenden Erwägungen an. 
 

3.2. Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit und Identität des Beschwerdeführers, seiner Einreise 
(zuletzt im Mai 2002) in das Bundesgebiet unter Zuhilfenahme eines verfälschten Reisepasses und des Datums 
seiner dritten Antragstellung am 22.06.2007 ergeben sich aus dem Akteninhalt sowie aus dem vom BF 
vorgelegten verfälschten italienischen Reisepass, seinem Führerschein sowie dem Familienregisterauszug der 
Generaldirektion für Personenstandswesen im Libanon. 
 

Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers sowie zu seinen 
wirtschaftlichen und familiären Lebensumständen im Herkunftsstaat als auch in Österreich gründen sich auf 
dessen in diesen Punkten glaubwürdige, weil widerspruchsfrei und nachvollziehbar dargelegte Angaben im 
Asylverfahren sowie auf den Taufschein der Pfarre XXXX vom XXXX, Gestionszahl XXXX. 
 

Der dreijährige illegale Aufenthalt des BF in Österreich nach seiner verhinderten Abschiebung im Jahr 1992 
sowie die daran anschließenden Aufenthalte in Spanien und Italien im Zeitraum von 1995 bis Mai 2002 
(letztmalige Einreise nach Österreich), ergeben sich ebenfalls aus den in diesen Punkten widerspruchsfrei und 
nachvollziehbar dargelegten Angaben im Asylverfahren. 
 

Dass der BF im Anschluss an seine erneute Einreise im Mai 2002 keinen legalen Aufenthalt mehr bis zur 
Asylantragstellung im September 2003 im Gefolge seiner Festnahme und Inschubhaftnahme pflegte und in 
dieser Zeit unter falschem Namen sowohl polizeilich gemeldet als auch als einer von drei Geschäftsführern eine 
Pizzeria in XXXX führte, ergab sich aus den entsprechenden Unterlagen im Akt, den von der zuständigen 
Fremdenbehörde übermittelten Informationen sowie den damit übereinstimmenden und somit glaubwürdigen 
Ausführungen des BF. 
 

Die Verurteilung des BF wegen Urkundenfälschung gemäß § 223 StGB im Jahr 2004 ergibt sich aus dem 
Bescheid der Bundespolizeidirektion vom XXXX, und den dazu glaubwürdig getätigten Aussagen des BF. 
 

Dass der BF eine Lebensgemeinschaft führt, mit seiner Lebensgefährtin einen gemeinsamen Wohnsitz hat und 
von dieser auch finanziell unterstützt wird, ergab sich aus den persönlichen Angaben des BF im gg. Verfahren in 
Verbindung mit dem Auszug aus dem zentralen Melderegister vom 03.02.2010, der die Aussagen des BF 
bestätigt. 
 

Zum Verhältnis des BF zu seinen in Österreich lebenden Cousins, ist wiederum auf die Aussagen des BF selbst 
zu verweisen 
 

3.3. Darüber hinaus gelang es dem BF mit seinem erstinstanzlichen sowie seinem Vorbringen in der Beschwerde 
nicht glaubhaft zu machen, dass er im Falle seiner Rückkehr in den Libanon tatsächlich der von ihm behaupteten 
Verfolgung aufgrund seiner Konversion zum Christentum ausgesetzt wäre. 
 

Zunächst ist hinsichtlich der persönlichen Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers festzuhalten, dass dieser - 
worauf die belangte Behörde ebenfalls hinweist - bereits im Jahre 1992 einen Asylantrag in Österreich stellte, 
nach dessen negativem Ausgang und einem drei Jahre dauernden illegalen Aufenthalt in Österreich nach Spanien 
und Italien reiste um in weiterer Folge im Mai 2002 wieder ins Bundesgebiet zurückzukehren, jedoch nicht 
unmittelbar nach seiner Einreise einen neuerlichen Antrag stellte, sondern durch die Angabe von falschen 
Identitätsdaten versucht hat, die Behörden zu täuschen und erst nach Inschubhaftnahme im Zuge einer 
routinemäßigen Kontrolle in der Pizzeria des BF einen neuerlichen Asylantrag stellte. Das Bundesasylamt weist 
in seiner Entscheidung daher zutreffend darauf hin, dass realistischer Weise davon auszugehen sei, dass 
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tatsächlich konkret bedrohte Personen nicht wie der BF immer nur dann einen Asylantrag stellen, wenn die 
Situation ausweglos erscheint bzw. ein anderer Weg in Österreich zu verbleiben als nicht gegeben erscheint. 
 

Dies scheint auch beim gegenständlichen (dritten) Asylantrag der Fall zu sein, zumal der BF im Zuge des 
zweiten negativ ausgegangenen Asylverfahrens in Schubhaft genommen wurde und der BF erneut in einer für 
ihn ausweglosen Situation einen Antrag auf internationalen Schutz stellte. 
 

Weiters ist im Hinblick auf die Bewertung der Glaubwürdigkeit des BF in Betracht zu ziehen, dass sowohl aus 
seinem Verhalten vor den Asylbehörden als auch aus seinem sonstigen Verhalten im Bundesgebiet 
schwerwiegende Bedenken an der Redlichkeit des BF und der Richtigkeit seiner Angaben im Allgemeinen 
angezeigt scheinen. Nicht nur war es für ihn offenkundig ein Leichtes in seinen verschiedenen Einvernahmen 
scheinbar beliebig jeweils grundverschiedene Verfolgungsszenarien zu kreieren, sondern hegte er auch keine 
Bedenken sich im Bundesgebiet unter falschen Identitäten zu bewegen, ja sogar im Geschäftsverkehr 
aufzutreten, was schließlich in eine rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung mündete. 
 

Auf seine früheren Fluchtgründe, die sich zusammengefasst um "Probleme mit der Hisbollah" aus den 
verschiedensten Gründen drehten, ist der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren jedoch nicht wieder 
zurückgekommen, sondern beschränkte er sich auf die ihm im Falle einer Rückkehr in den Libanon zu 
erwartende Verfolgung aufgrund seiner Konversion zum Christentum, anderweitige Verfolgungsgefahren 
schloss er aus. Das Bundesasylamt beschränkte seine Ausführungen daher zu Recht auf den im Rahmen des 
dritten Asylverfahrens vorgebrachten Nachfluchtgrund, wonach der BF in Österreich zum Christentum 
konvertiert sei und nun fürchte, nur aus diesem Grund im Libanon verfolgt zu werden. 
 

Diesbezüglich ist zunächst anzumerken, dass der BF im Beschwerdeverfahren einen Taufschein der römisch-
katholischen Kirche vom XXXX vorlegte und somit vom Asylgerichtshof in Übereinstimmung mit dem 
Bundesasylamt die Zuwendung des BF zum christlichen Glauben nicht in Frage gestellt wird. 
 

Das Bundesasylamt führte weiters treffend aus, dass dem BF dahingehend nicht gefolgt werden kann, dass er aus 
diesem Grunde bei einer Rückkehr in den Libanon mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgungshandlungen zu erwarten hätte, zumal in der Verfassung des Libanon die Prinzipien der 
Religionsfreiheit verankert sind. Gemäß den aktuellen Ausführungen des Deutschen Auswärtigen Amtes ist die 
individuelle Glaubensfreiheit im Libanon weitgehend gewährleistet und liegen dem Deutschen Auswärtigen Amt 
über staatliche Repressionsmaßnahmen, die gegen das individuelle Glaubensbekenntnis des Einzelnen gerichtet 
sind, keine Berichte vor. Weiters wird im vom Bundesasylamt der Entscheidung zugrunde gelegten Bericht des 
Auswärtigen Amtes ausgeführt, dass im Libanon keine rechtlichen Hindernisse beim Konvertieren bestehen 
würden. Es komme zwar vor, dass die Betroffenen auf Unverständnis ihres familiären oder gesellschaftlichen 
Umfeldes treffen, staatlichen Repressionen sind sie jedoch nicht ausgesetzt. 
 

Darüber hinaus stützte das Bundesasylamt seine Entscheidung zutreffend darauf, dass der BF laut den 
Rechercheergebnissen durch den Verbindungsbeamten vor Ort, wonach die Hisbollah keinerlei Interesse an der 
Verfolgung von Christen oder konvertierten Christen in irgendeiner Weise habe, auch keine 
Verfolgungshandlungen von dieser Seite zu befürchten habe. 
 

Vor dem Hintergrund der vom Bundesasylamt herangezogenen Berichte und Erhebungsergebnisse des Attaché 
sieht auch der Asylgerichtshof keinen Anhaltspunkt dafür, dass der BF im Falle seiner Rückkehr in den Libanon 
aufgrund seines christlichen Glaubens mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungshandlungen relevanter 
Intensität ausgesetzt sein würde, sei es nun von staatlicher oder von dritter Seite. Insofern kann auch nicht den 
gegenteiligen Ausführungen des BF bzw. seines Vertreters gefolgt werden, zumal dieser in der Beschwerde vom 
16.11.2009 nur die - mit keinerlei Quellenangaben versehene und somit keinesfalls verifizierbare -Behauptung 
aufstellte, dass der Sachverhalt vom Bundesasylamt äußerst oberflächlich recherchiert worden sei und aufgrund 
eines "groben Überblickes der Literatur" sehr wohl davon auszugehen ist, dass sich eine (behauptete) 
Christenverfolgung in islamischen Ländern auf konvertierte Christen beziehe. 
 

In der Beschwerde werden den nachvollziehbaren und hinreichend aktuellen Quellenangaben zur allgemeinen 
Lage im Libanon, insbesondere zur Religionsfreiheit, des Bundesasylamtes daher keine konkreten stichhaltigen 
Argumente entgegensetzt bzw. wird kein substantiiertes Beweisanbot getätigt, welches Anlass zu weiteren 
Ermittlungen des Asylgerichtshofes geboten hätte. 
 

Sofern in der Beschwerde die Auskunft des Verbindungsbeamten mit Andeutungen hinsichtlich seines 
angeblichen Aufenthaltes in der jordanischen Hauptstadt Amman insgesamt kritisiert wird, sind diese 
Ausführungen nicht geeignet, die Richtigkeit der Auskunft in Zweifel zu ziehen, zumal dessen Zuständigkeit 
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sich offenbar auf den fraglichen Länderbereich erstreckt. Mit seiner Anmerkung vermochte der Vertreter des BF 
den Erhebungsergebnissen damit auch nicht substantiiert entgegenzutreten. 
 

Der erkennende Gerichtshof verkennt dabei nicht, dass Auskünften einer Vertrauensperson im Asylverfahren 
nicht der Wert eines Gutachtens zukommt, sondern dass sie nur als Beweismittel sui generis angesehen werden 
können und selbstverständlich einer Widerlegung zugänglich sind. Im konkreten Fall steht die Botschaft jedoch 
schon länger Zeit mit dieser Vertrauensperson in Kontakt und kann die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit 
des Verbindungsbeamten durch die Botschaft nicht außer Betracht gelassen werden. Der zuständige Attaché hat 
zudem am Ausgang eines Asylverfahrens in welche Richtung auch immer kein persönliches Interesse. Darüber 
hinaus ist er aufgrund seiner amtlichen Stellung zur Wahrheit und Objektivität verpflichtet. Falsche Angaben 
seinerseits hätten für ihn disziplinäre, straf- und zivilrechtliche Folgen. 
 

Im Gegensatz hierzu hat gerade der BF ein besonderes Interesse an einem Ausgang des Asylverfahrens in 
seinem Sinne. Ebenso haben falsche Angaben zu seinen Rückkehrbefürchtungen in der Regel nicht die oa. 
Konsequenzen, sodass aus Opportunitätserwägungen allenfalls unwahre Angaben in der Regel für den BF weder 
straf- noch zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, weshalb den Ausführungen des Attachés im 
gegenständlichen Fall höhere Glaubwürdigkeit zukommt. 
 

Die Beschwerde enthielt somit keine substantiierten und konkreten Argumente, welche die schlüssige 
Beweiswürdigung der Erstbehörde substantiell in Frage stellen hätte können. Auch sieht sich der Asylgerichtshof 
dadurch im Hinblick auf einen bereits erstinstanzlich umfassend und schlüssig festgestellten Sachverhalt nicht 
zur Abhaltung einer mündlichen Verhandlung zur neuerlichen Erörterung des behaupteten Sachverhalts 
veranlasst. 
 

Der Asylgerichtshof schließt sich daher in Ansehung dieser Erwägungen insgesamt der Feststellung der 
belangten Behörde an, dass das Vorbringen des BF hinsichtlich der im Falle seiner Rückkehr zu erwartenden 
Verfolgung aufgrund seiner Konversion zum Christentum, als gänzlich unglaubwürdig anzusehen ist. 
 

3.5. Zur aktuellen Lage im Libanon wird auf die Feststellungen der erstinstanzlichen Behörde im bekämpften 
Bescheid verwiesen, die auch zum Gegenstand der Entscheidung des Asylgerichtshofes erhoben werden. 
 

Diesen erstinstanzlichen Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat ist der BF im Übrigen weder im 
erstinstanzlichen Verfahren noch in der Beschwerdeschrift substantiiert entgegen getreten. 
 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die vom Bundesasylamt herangezogenen aktuellen Länderberichte auf 
verschiedenen voneinander unabhängigen Quellen beruhen, die ein in den Kernaussagen übereinstimmendes 
Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche bilden, und daher kein Anlass besteht an der Richtigkeit der 
getroffenen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zu zweifeln. 
 

3.6. Auch war aus dem vom BF behaupteten Sachverhalt nicht ableitbar, dass der BF angesichts vor Ort 
gegebener Lebensumstände bei einer Rückkehr in eine ausweglose bzw. seine Existenz bedrohende Lage geraten 
könnte. Der Asylgerichtshof schließt sich daher auch den diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes 
im angefochtenen Bescheid bezüglich der Refoulemententscheidung vollinhaltlich an. 
 

Ergänzend sei ausgeführt, dass es sich bei dem BF um einen grundsätzlich arbeitsfähigen, jungen und gesunden 
Mann handelt und er somit durchaus in der Lage wäre im Libanon einer Erwerbstätigkeit nachzugehen um sich 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der BF verfügt zudem in seinem Herkunftsstaat über familiäre 
Anknüpfungspunkte, zumal seine Herkunftsfamilie nach wie vor im Libanon wohnhaft ist, weshalb dem BF im 
Falle seiner Rückkehr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch vor diesem Hintergrund keine existentielle 
Gefährdung droht. Im Herkunftsstaat stehen ihm seinen Angaben nach auch die Grundvoraussetzungen für ein 
weiteres Leben in Form einer hinreichenden Unterkunft bereit. Auch die allgemeinen Umstände im Libanon sind 
trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht dergestalt, dass die Rückkehr eine Situation bewirken würde, 
die eine unmenschliche Behandlung iSd Art. 3 EMRK bedeuten würde. Diese Feststellungen ergeben sich 
schlüssig aus dem persönlichen Vorbringen des BF. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1. Mit Datum 1.1.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, 
BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009 AsylG) und ist somit auf alle ab diesem 
Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden. Nachdem der BF seinen Antrag auf internationalen Schutz nach 
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dem 1.1.2006 stellte, sind gemäß § 75 AsylG die Bestimmungen des AsylG 2005 in der geltenden Fassung, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009, anzuwenden. 
 

Gemäß dem Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008, wurde der Asylgerichtshof - bei 
gleichzeitigem Außerkrafttreten des Bundesgesetzes über den unabhängigen Bundesasylsenat - eingerichtet und 
treten die dort getroffenen Änderungen des Asylgesetzes mit 01.07.2008 in Kraft. 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich 
vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen 
zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 
42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder 
Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender 
Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die 
Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die 
Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den 
Kammersenat vor. 
 

Gemäß § 23 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 147/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, 
auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 - AVG, BGBl. Nr.51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes 
"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. In analoger Anwendung dieser Bestimmung tritt an die Stelle des 
Begriffes "Berufungswerber" der Begriff "Beschwerdeführer". 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 
im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK droht. Darüber hinaus darf keiner der in § 6 Abs. 1 AsylG genannten 
Ausschlussgründe vorliegen, andernfalls der Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten ohne weitere Prüfung abgewiesen werden kann. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). 
 

Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 wird festgehalten, dass die 
bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die Asylgewährung in Anbetracht der identen 
Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr 
grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

Zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die 
wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann 
wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff 
von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche 
Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 
Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
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der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 
19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle 
Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der 
Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 
19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

2.1. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen in 
Form der Glaubhaftmachung einer aktuellen Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grunde nicht 
gegeben. Die belangte Behörde traf - wie oben bereits ausgeführt - zu Recht die Feststellung, dass der BF nicht 
in der Lage war glaubwürdig vorzubringen, dass er aufgrund seiner Konversion zum Christentum einer 
asylrelevanten Verfolgung für den Fall der Rückkehr in den Libanon ausgesetzt wäre. Sonstige Gründe, die ihn 
zum Verlassen des Herkunftsstaates veranlasst hätten, insbesondere irgendeine Form staatlicher Verfolgung, hat 
der BF nicht behauptet. 
 

2.2. Vor diesem Hintergrund war daher der Begründung der Erstbehörde zu folgen und die Beschwerde gegen 
Spruchteil I des angefochtenen Bescheides abzuweisen. 
 

3. Ist ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs.1 AsylG dem Fremden den Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 
6 oder Nr. 13 der Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 
mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG zu verbinden. 
 

Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
gemäß § 8 Abs. 3 AsylG abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11) offen steht. 
 

Angesichts des im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 
AsylG 1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im 
letzten Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären 
Schutzes - lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 in 
nachstehend dargestellter Weise auch auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Danach erfordert die Feststellung einer Gefahrenlage auch iSd § 8 Abs. 1 AsylG 2005 das Vorliegen einer 
konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder 
(infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. 
Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, 
welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung zu tragen (vgl. 
VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer den 
betreffenden Bestimmungen der EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu 
lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im Übrigen ist auch zu beachten, dass mit konkreten, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. 
Bedrohung glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

3.1. Im Hinblick auf etwaige widrige Lebensumstände im Herkunftsstaat sind andererseits derart exzeptionelle 
Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, im Falle des BF nicht 
ersichtlich (vgl. zu Art. 3 EMRK z.B. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Weder vor dem Hintergrund der 
vom Bundesasylamt zutreffend dargestellten Verhältnisse im Herkunftsstaat, auf die der Asylgerichtshof 
ausdrücklich verweist, noch vor dem Hintergrund des persönlichen Vorbringens des BF ist ersichtlich, dass der 
BF bei einer Rückführung in den Libanon in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, 
Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. 
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3.2. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Annahme des Bundesasylamtes, es lägen keine stichhaltigen 
Gründe für die Annahme einer Gefahr im Sinne des § 8 Abs. 1 Z.1 AsylG vor, als mit dem Gesetz in Einklang 
stehend, und geht auch der Asylgerichtshof in der Folge von der Zulässigkeit der Abschiebung des BF in den 
Libanon aus. 
 

4. Ist gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005 ein Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen und wurde 
festgestellt, dass dem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zukommt, hat die Behörde 
diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. Ausweisungen nach Abs. 1 sind gemäß Abs. 2 leg.cit. 
unzulässig, wenn 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt, oder 2. diese, 
insbesondere aus den in lit. a) bis h) näher dargestellten Gründen, eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen 
würden. Gemäß Abs. 3 ist die Durchführung einer Ausweisung für die notwenige Zeit aufzuschieben, wenn 
diese aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen 
würde und diese nicht von Dauer sind. Gemäß Abs. 5 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls 
begründet abzusprechen, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 2 Z. 2 auf Dauer unzulässig ist. 
Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon alleine auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österr. Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein 
unbefristetes Niederlassungsrecht verfügen, unzulässig wäre. 
 

4.1. Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG ist gemäß Abs. 2 Z. 2 leg. cit. auf Art. 8 
EMRK und insbesondere die dort in lit. a) bis h) aufgelisteten Kriterien Bedacht zu nehmen (vgl. auch: VfGH 
15.10.2004, G 237/03; 17.03.2005, G 78/04 u.a.). 
 

Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 
und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig, und diese verhältnismäßig ist. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines 
Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf 
andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

Sofern durch eine Ausweisung eines Fremden in gewissem Maße in sein Familien- oder/und in sein Privatleben 
eingegriffen wird, bedarf es folgerichtig einer Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den Interessen 
des Fremden an einem Verbleib im Aufnahmeland im Hinblick auf die Frage, ob dieser Eingriff iSd Art 8 Abs 2 
EMRK notwendig und verhältnismäßig ist, wobei vorauszuschicken ist, dass die Ausweisung eines Asylwerbers 
aus dem österreichischen Bundesgebiet nach negativem Abschluss seines Asylverfahrens jedenfalls der 
innerstaatlichen Rechtslage nach einen gesetzlich zulässigen Eingriff darstellt. 
 

4.2. Im Hinblick auf die Ausweisung des BF aus dem Bundesgebiet in den Libanon war festzustellen, dass 
einerseits seine Eltern sowie ein Teil seiner Geschwister nach wie vor im Heimatland leben, sowie dass 
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andererseits drei Cousins des BF in Österreich dauerhaft legal aufhältig sind und er eine Lebensgemeinschaft mit 
einer slowakischen Staatsangehörigen führt, welche ihn teilweise auch finanziell unterstützen. 
 

Hinsichtlich seiner in Österreich wohnhaften Cousins ist unter Zugrundelegung der schon im erstinstanzlichen 
Bescheid angeführten Judikatur des VwGH und EGMR auszuführen, dass Beziehungen zwischen Verwandten 
eine gewisse Beziehungsintensität aufweisen müssen um Relevanz iSd Art. 8 EMRK zu entfalten. Der BF gab 
an, dass er mit seinen Cousins zwar in Kontakt stehe, jedoch zu keiner Zeit in einem gemeinsamen Haushalt 
gelebt habe, weshalb das Kriterium einer hinreichenden Beziehungsintensität nicht erfüllt ist, da durch 
gelegentliche Kontakte noch kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis begründet und somit keine Beziehung von 
außergewöhnlicher Intensität vorliegt. Vielmehr müssten noch weitere Umstände hinzutreten, welche jedoch im 
konkreten Fall nicht gegeben sind. Auch eine besondere emotionale Abhängigkeit wurde vom Beschwerdeführer 
nicht behauptet. Der Beschwerdeführer brachte damit kein spezielles Nahe- bzw. Abhängigkeitsverhältnis zu 
seinen in Österreich aufhältigen Cousins vor, welches eine - im Lichte der Rechtsprechung des EGMR - 
ausreichende Beziehungsintensität begründen würde, um im konkreten Einzelfall auch entsprechend bewertet 
werden zu können. 
 

Aber auch hinsichtlich der Beziehung zu seiner Lebensgefährtin, mit der im gemeinsamen Haushalt lebt und von 
der er auch finanziell unterstützt wird, liegt weder ein Eingriff in das Familienleben, noch ein Eingriff in das 
Privatleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele 
(Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens) nicht geboten oder zulässig 
wäre, zumal der seinen Angaben zu Folge erstmals am 07.09.1992 illegal in das österreichische Bundesgebiet 
eingereiste Beschwerdeführer seinen bisherigen (zwar durch mehrere Jahre unterbrochenen) Aufenthalt in 
Österreich lediglich auf Asylantragstellungen stützt, wovon sich bereits die ersten zwei - wie rechtskräftig 
festgestellt - als unbegründet erwies und auch der nunmehrige Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen ist. 
Dem Beschwerdeführer musste bereits bei seiner ersten Antragstellung bekannt sein, dass die so genannte 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung ein Aufenthaltsrecht nur für die Dauer des Asylverfahrens gewährt; es war 
demnach voraussehbar, dass es im Falle einer negativen Asylentscheidung zu einer Aufenthaltsbeendigung 
kommt. Der Beschwerdeführer ging allerdings die von ihm nunmehr behauptete Lebensgemeinschaft in 
Kenntnis dieses Umstandes ein, was nicht zu seinen Gunsten ausgelegt werden kann. Darüber hinaus hielt sich 
der Beschwerdeführer seinen eigenen Angaben zur Folge von 1995 bis Juni 2002 nicht in Österreich auf, was 
ebenfalls nicht zu Gunsten einer Aufenthaltsverfestigung ins Treffen geführt werden kann. Weiters ist auch 
darauf hinzuweisen, dass - wie bereits erwähnt - der Beschwerdeführer in Österreich straffällig geworden ist und 
wegen Urkundenfälschung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bedingt verurteilt wurde. 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände wird ein allfälliges persönliches Interesse des Beschwerdeführers an 
einem Verbleib in Österreich gegenüber der erwähnten öffentlichen Interessen erheblich herabgemindert (vgl. 
diesbezüglich auch etwa Erk. des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479-7, VwGH vom 17.12.2007, Zl. 
2006/01/0216-0219-6, VwGH vom 04.03.2008, Zl. 2006/19/0409-6 und Beschluss des VfGH vom 29.11.2007, 
Zl. B 1654/07-9 sowie jüngstes Urteil des EGMR vom 08.04.2008, Beschwerde Nr. 21878/06, Nnyanzi v.The 
United Kingdom, Randnr. 76). 
 

Hinsichtlich der Aufenthaltsdauer des BF von insgesamt ca. 11 Jahren (mit einer Unterbrechung von sieben 
Jahren) seit seiner ersten illegalen Einreise in das Bundesgebiet und von nicht ganz acht Jahren seit der 
darauffolgenden Asylantragsstellung, ist auszuführen, dass nach der Rechtssprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden 
Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich oder - wie im gg. Fall wohl auch analog zu 
argumentieren ist - zuletzt zumindest zu einem wesentlichen Teil auf einen unberechtigten Asylantrag 
zurückzuführen ist (VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf einem 
rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 
95/21/0169]), relativiert dies die ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 
28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 
2006/21/0168). Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und 
Familienleben berufen, würde dies darüber hinaus dazu führen, dass Fremde, welche die unbegründete bzw. 
rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung, allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet, in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrag 
unterlassen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln greifen um sich ohne 
jeden sonstigen Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich legalisieren, was in letzter Konsequenz zu einer 
verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (vgl. hierzu auch 
das Estoppel-Prinzip). 
 

Im gegenständlichen Fall reiste der BF zunächst im September 1992 illegal in das Bundesgebiet ein und sollte er 
nach negativem Abschluss des Asylverfahren noch im selben Jahr abgeschoben werden, was der BF jedoch 
vereitelte und sich noch weitere drei Jahre illegal in Österreich aufhielt. Nach mehrjährigen Aufenthalten in 
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Spanien und Italien (insgesamt sieben Jahre) reiste der BF im Mai 2002 erneut ins Bundesgebiet ein und hält 
sich seither ununterbrochen in Österreich auf. 
 

In Anlehnung an die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes steht somit dem inzwischen längeren 
faktischen Aufenthalt des BF im Bundesgebiet die letztlich unberechtigten Asylantragsstellungen im September 
1992 und September 2003 angesichts des 1992 und 2006 eingetretenen Endes des legalen Aufenthalts entgegen, 
weshalb auch diese Faktenlage zum Nachteil des BF in Betracht zu ziehen ist. 
 

Im Hinblick auf die nach Art. 8 EMRK gebotene Interessenabwägung ist weiters in Betracht zu ziehen, dass das 
öffentliche Interesse an einer Beendigung des Aufenthaltes von Fremden ohne Aufenthaltstitel und somit an 
einer effektiven Zuwanderungskontrolle das Interesse des BF am Weiterverbleib im Bundesgebiet überwiegt. 
 

Im Rahmen der Abwägung allfälliger Gründe für die Annahme eines zu schützenden Privatlebens des BF in 
Österreich ist - wie auch schon vom Bundesasylamt umfassend dargestellt - festzuhalten, dass auch mangels des 
Vorliegens weiterer besonderer sozialer oder wirtschaftlicher Anknüpfungspunkte nicht von einem wesentlichen 
Eingriff in das Privatleben des BF ausgegangen werden kann. 
 

In der Gesamtsicht dieser gegeneinander abzuwägenden Umstände kommt daher auch das erkennende Gericht 
zum Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts des BF das Interesse des BF an 
der Fortsetzung seines im eben dargestellten Umfang bestehenden Privat- und Familienlebens im Bundesgebiet 
überwiegt, daher von keiner Verletzung der durch Art. 8 EMRK geschützten Rechte des BF durch seine 
Ausweisung gesprochen werden kann und diese als verhältnismäßig anzusehen ist. 
 

4.3. Somit gelangt der Asylgerichtshof auch hinsichtlich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides des 
Bundesasylamtes vom 29.10.2009 im Ergebnis zu keinen von der erstinstanzlichen Entscheidung abweichenden 
Feststellungen und daraus resultierenden rechtlichen Schlussfolgerungen. 
 

Es erweist sich daher die Ausweisung des BF aus dem Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat gem. § 10 Abs. 1 
Z. 2 AsylG als rechtskonform und war daher auch Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids zu bestätigen. 
 

5. Auf der Grundlage dieser Ausführungen war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 
 

6. Wie bereits oben dargestellt wurde weder in der Beschwerde der schlüssigen Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes substantiiert entgegen getreten noch ergab sich sonst ein Hinweis auf die Notwendigkeit den 
maßgeblichen Sachverhalt mit dem BF neuerlich zu erörtern, sodass von der Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung abgesehen werden konnte. Eine mündliche Verhandlung konnte somit gemäß § 41 Abs 7 AsylG 
iVm § 67d Abs 4 AVG unterbleiben. 


